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2. Abschnitt — Straftaten

gegen die staatliche und öffentliche Ordnung § 2 2 0

setzen, in Kenntnis dieser Ziele oder Tätigkeit in Verbindung 
tritt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung bestraft.

1. Die Bestim m ung dient vor allem  dem  Schutz der B ürger der DDR
vor der A nw erbung durch staatsfeindliche O rganisationen, P er

sonengruppen und Personen und dam it der V orbeugung der Entw icklung 
von Staatsverbrechen. Die Begehungsweise besteht in der V erbindungs
aufnahm e in K enntnis der gegen die DDR gerichteten Tätigkeit bzw. 
Zielsetzung der- oder desjenigen, zu dem die V erbindung hergestellt 
w ird. •

2. In Verbindung tritt der T äter dann, w enn er alle fü r ihn zur V er
bindungsherstellung erforderlichen H andlungen vorgenommen, z. B.

das zu r H erstellung brieflicher V erbindung abgefaßte Schreiben zu r Post
beförderung aufgegeben hat. Davon zu unterscheiden sind rein persön
liche (z. B. verwandtschaftliche) V erbindungen (wie z. B. Briefwechsel) zu 
Bürgern, die einer solchen O rganisation angehören, w enn sie lediglich den 
C harak ter der A ufrechterhaltung persönlicher Beziehungen tragen.

Die A bgrenzung zur staatsfeindlichen V erbindung nach § 100 ergibt 
sich aus dem Motiy. § 219 verlangt zw ar die K enntnis der staatsfe ind
lichen T ätigkeit oder Ziele, s te llt aber an das Motiv keine besonderen 
Anforderungen (Verbindungsaufnahm e erfolgt z. B., um  eine A uskunft zu 
erhalten). § 100 dagegen verlangt die V erbindungsaufnahm e wegen der 
staatsfeindlichen Tätigkeit.

§ 220 

Staatsverleumdung
(1) Wer in der Öffentlichkeit

1. die staatliche Ordnung oder staatliche Organe, Einrichtun
gen oder gesellschaftliche Organisationen oder deren Tä
tigkeit oder Maßnahmen;

2. einen Bürger wegen seiner staatlichen oder gesellschaft
lichen Tätigkeit, wegen seiner Zugehörigkeit zu einem  
staatlichen oder gesellschaftlichen Organ oder einer gesell
schaftlichen Organisation

verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, 
Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in der Öffentlichkeit Äuße
rungen faschistischen oder militaristischen Charakters kund
tut.

1; Mit § 220 ist un ter A usw ertung der Rechtsprechung zu §§ 19 und 20 
StEG eine k lare A bgrenzung zwischen Staatsverbrechen und A n

griffen auf die staatliche O rdnung getroffen worden.


